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Stadt  

Hildburghausen 

 

22.11.2023 

 

Beschlussvorlage 
  

Einreicher: Bürgermeister Beschlussnummer: 

 0993/2023 

    

  Amt: Bauamt 

  Sachbearbeiter: Frau Deckert 

  Aktenzeichen:  

  Bezug-Nr.:  

 

 

Sitzung Status Datum Abstimmung: 

Stadtplanungs- und Bauausschuss öffentlich 06.12.2023 Ja: Nein: Enth.: 

Haupt- und Finanzausschuss öffentlich 07.12.2023 Ja: 6 Nein: 0 Enth.: 0 

Stadtrat öffentlich 14.12.2023 Ja: 18 Nein: 0 Enth.: 0 

 

 

Bezeichnung der Vorlage: 
Beschluss des Einzelantrags für das Vorhaben "Städtebauliche Mehraufwendungen 

2024/2025" (Kommunales Förderprogramm) zur Förderung im Bund-Länder-Programm 

Lebendige Zentren über die Städtebauförderung 

 

Beschlusstext: 
Beschlussvorschlag 

 

Der Stadtrat beschließt den Einzelantrag zur Förderung des Vorhabens „Städtebauliche 

Mehraufwendungen 2024/2025“ (Kommunales Förderprogramm) im Bund-Länder-

Programm Lebendige Zentren über die Städtebauförderung in Höhe von 40.000,00 €.  

Die Förderung beträgt 80 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 gez.  
 

 

 gez. 
 

 

 gez. 
 

 

 gez. 
 

Bürgermeister 

Patrick Hammerschmidt 

zust. Amtsleiter 

Rüdiger Kelm 

Kämmerei 

 

Justiziar 

 

 

 

 

 

 

 

 gez.  
 

Amtsleiterin Haupt- 

und Personalamt 

Stefanie Zöller 
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Begründung: 

 

Im Rahmen der Städtebauförderung hat die Stadt Hildburghausen mit Beschluss des 

Stadtrates (Beschluss-Nr.: 676/2017) am 27.04.2017 ein neues Förderprogramm aufgelegt, 

das der Verbesserung des Ortsbildes sowie der Verbesserung des Wohnumfeldes auf privaten 

Freiflächen dient. Diese Vorhaben müssen mit den Sanierungszielen und den bestehenden 

städtebaulichen Satzungen übereinstimmen. Die kommunale Förderung soll einen Anreiz für 

Eigentümer und Bauherren zur Erhaltung und Verbesserung der Gestaltung ihrer baulichen 

Anlagen und Gebäude bieten. Das kommunale Förderprogramm findet von Jahr zu Jahr mehr 

Zuspruch bei den Eigentümern und Bauherren. 

Mit diesem Förderprogramm kann die Stadt aktiv auf die Verbesserung des städtebaulichen 

Denkmalschutzes Einfluss nehmen.  

Dieses Förderprogramm wird mit 80 % über die Städtebauförderung gefördert.  

  

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

Die Beschlussfassung erfolgt vorbehaltlich der HH-Planung 2024 und deren Genehmigung. 

 

 

 

 

 

 

 

Verteiler nach der Beschlussfassung: Sitzungsdienst 

Justiziar 

Amt 20 

Amt 60 

 

 


